
 

 

Sachverhalt, Begründung, finanzielle Auswirkung: siehe nächste Seite 

 

Stadt Braunschweig  TOP 

   
Der Oberbürgermeister Drucksache Datum 
41.1 Abt. Literatur und Musik 16244/13 03.07.2013 
   
 
 
Vorlage 
Beratungsfolge 
 

Sitzung 
 

Beschluss 
 

 Tag Ö N ange-
nom-
men 

abge-
lehnt 

geän-
dert 

pas-
siert 

Ausschuss für Kultur und Wissenschaft 
Verwaltungsausschuss 

09.08.2013 
20.08.2013 

X 
  

  
X 

    

Rat 27.08.2013 X       
 
Beteiligte Fachbereiche 
/ Referate / Abteilungen 

Beteiligung  
des Referates 0140 

Anhörungsrecht des 
Stadtbezirksrats 

Vorlage erfolgt aufgrund 
Vorschlag/Anreg.d.StBzR 

Fachbereich 20    
                

   Ja X Nein   Ja X Nein   Ja X Nein 
                

 
 
Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Entgeltordnung für den Veranstaltungsort „Kulturpun kt West“, Ludwig -Winter -Straße 4 
zur Miet- und Nutzungsordnung der Stadt Braunschweig,  Dezernat für Kultur und Wis-
senschaft, für den Lichthof des Städtischen Museums , den Kulturpunkt West und den 
Roten Saal des Kulturinstituts. 
 
 
 
Die Entgeltordnung für den Kulturpunkt West wird in der als Anlage 1 beigefügten Fassung 
beschlossen. 
 
Der bisherige Entgelttarif (Anlage 2) tritt mit dem Inkrafttreten der vorgenannten Entgeltordnung 
außer Kraft. 
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Begründung: 
 
Der bisherige Entgelttarif (jetzt Entgeltordnung) wurde mit Beschluss des Rates am 15. Mai 
2001 genehmigt und ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 
 
Um nach Auswertung der tatsächlichen Nutzeranforderungen in den vergangenen Jahren die 
Mietbedingungen der Bedarfssituation anzupassen, wird eine Aktualisierung der Entgeltordnung 
unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen vorgenommen. Die Entgeltord-
nung trägt den besonderen kulturellen und sozialen Bedürfnissen und Möglichkeiten der unter-
schiedlichen Nutzergruppen auch weiterhin Rechnung, insbesondere durch die Flexibilisierung 
der Mindestmietzeit (Mindestmietzeit von zwei anstelle von vier Stunden). Dadurch können 
Gruppen die Anmietungen besser ihren Zeitbedürfnissen anpassen und kostengünstiger mie-
ten. Zusätzlich besteht hierdurch die Möglichkeit, dass mehr Gruppen mit ihren Mietwünschen 
berücksichtigt werden können.  
 
Ein weiteres Merkmal der neuen Tarife ist eine differenziertere Betrachtung der unterschiedli-
chen zur Anmietung angebotenen Räumlichkeiten und eine daraus folgende bessere Ausgewo-
genheit in der Mietzinsberechnung. So fallen z. B. stundenweise Anmietungen zukünftig günsti-
ger aus oder das Foyer im Erdgeschoss kann separat angemietet werden. 
 
   
Beispiele für die Kategorie A: 
 
Angemieteter Raum Alte Entgeltordnung Neue Entgeltordnung 
Kleiner Gruppenraum wo-
chentags 

15 € (Mindestmietzeit 4 Std.) 
30 € (Nutzung ganzer Tag) 

5 € (Mindestmietzeit 2 Std.) 
20 € (Nutzung ganzer Tag) 

   
Kleiner Saal wochentags 25 € (Mindestmietzeit 4 Std.) 

50 € (Nutzung 1 Tag) 
10 € (Mindestmietzeit 2 Std.) 
40 € (Nutzung 1 Tag) 

   
Großer Saal wochentags 50 € (Mindestmietzeit 4 Std.) 30 € (Mindestmietzeit 2 Std.) 
   
Kleiner Saal (Wochenende) mind. 50 € plus Nachtzu-

schlag (Nachteil: keine finan-
zielle Planungssicherheit für 
den Mieter hinsichtlich des 
tatsächlichen Mietzinses) 

Pauschal 90 € (Vorteil: finan-
zielle Planungssicherheit für 
den Mieter) 

 
Die neue Entgeltordnung soll am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für die Stadt 
Braunschweig in Kraft treten. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Dr. Hesse 
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                          Anlage 1 
 


 
 
 
Durch Beschluss des Rates der Stadt Braunschweig vom 27.08.2013 gelten für die Überlassung und Nutzung 
von Räumen und Ausstattung im Veranstaltungsort „Kulturpunkt West“, Ludwig-Winter-Straße 4, ab dem 
01.01.2014 folgende Entgelte und Bestimmungen, die sich in zwei Preisgruppen gliedern: 
 
 


Preisgruppe A: 
Veranstaltungen von Organisationen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, Veranstaltungen von anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe, Seniorenveranstaltungen, Proben, Workshops und Aufführungen von Musik- und 
Theatergruppen in Eigenorganisation, soweit nicht die Höhe des Eintrittsentgelts einen kommerziellen Charakter 
der Veranstaltung vermuten lässt. 
 
In besonderen Fällen kann für Nutzer, die in der Preisgruppe A einzuordnen sind, das fällige Nutzungsentgelt auf 
Antrag ermäßigt oder erlassen werden. 
 


Preisgruppe B: 
Alle sonstigen Veranstaltungen. 
 
 
 


1. Nutzungszeiten: 
 


Folgende Regelnutzungszeiten stehen zur Verfügung: 


 wochentags (Di. bis Fr. jeweils 9 bis 18 Uhr); Mindestmietzeit 2 Stunden 


 Fr. (18 Uhr) bis Sa. (8 Uhr) bzw. Sa. (15 Uhr) bis So. (8 Uhr) = Mindestmietzeit  


 Sa. (8 bis 24 Uhr) bzw. So. (8 bis 18 Uhr) = jeweils Mindestmietzeit 


 Wochenende (Fr. 18 Uhr bis So. 18 Uhr) = Mindestmietzeit 
 


Montags ist der Kulturpunkt West geschlossen. 
 
Am Wochenende werden für die über die in der Entgeltordnung genannten Zeiträume hinausgehenden 
Nutzungen (Samstag/Sonntag ab 0 Uhr) zusätzlich pro Stunde 10 v. H. des jeweiligen Entgeltes erhoben. 
 
Von den genannten Nutzungszeiten abweichende Nutzungstermine und –verabredungen können in 
Ausnahmefällen nach Absprache getroffen werden. 
 
 
 


2. Kaution: 
 
Für die Nutzung der Räumlichkeiten wird bei der Anmietung eine Kaution in Höhe von 300,00 € fällig. Die Kaution 
wird zurückerstattet, nachdem die Räumlichkeiten ordnungsgemäß übergeben worden sind. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Entgeltordnung für den Veranstaltungsort 
„Kulturpunkt West“, Ludwig-Winter-Straße 4 
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3. Entgelte für die Raumüberlassung: 
 


   Preisgruppe A 


RAUM 


wochentags  
(Di. bis Fr. jeweils 
9 bis 18 Uhr) 


  
Fr. (18 Uhr) bis Sa. (8 Uhr) bzw. 
Sa. (15 Uhr) bis So. (8 Uhr) bzw. 
Sa. (8 bis 24 Uhr) bzw.  
So. (8 bis 18 Uhr)  


Wochenende                        
(Fr. 18 Uhr bis So. 18 Uhr) 


GRUPPENRAUM  
W5, EG 
ca. 20 Personen, 
bestuhlt  


pro Stunde 2,50 €, 
pro Tag max. 20 € 


jeweils 30 € 60 € 


GRUPPENRAUM 
108 oder 109, 1. OG 
ca. 25 Personen, 
bestuhlt 


pro Stunde 5 €, 
pro Tag max. 40 € 


jeweils 60 € 120 € 


KLEINER SAAL 
(= Raum 108 + 109) 
ca. 50 Personen, 
bestuhlt 


pro Stunde 7,50 €, 
pro Tag max. 60 € 


jeweils 90 € 180 € 


FOYER 
ca. 50 – 80 Personen 
inkl. Tische, 
Bestuhlung, 
Terrassen- und 
Gartennutzung 


pro Stunde 10 €, 
pro Tag max. 80 €  


jeweils 120 € 240 € 


GROSSER SAAL 
ca. 120 Personen, 
bestuhlt; 
inkl. Foyer-, 
Terrassen- und 
Gartennutzung 


pro Stunde 15 €, 
pro Tag max. 120 € 


jeweils 180 € 360 € 


KÜCHE 
ERDGESCHOSS 


pro Stunde 2 €, 
pro Tag max. 16 € 


jeweils 20 € 40 € 


KÜCHE 
OBERGESCHOSS 


pro Stunde 1,50 €, 
pro Tag max. 12 € 


jeweils 15 € 30 € 


 
Für die Preisgruppe B ist jeweils der doppelte Betrag der Preisgruppe A zu berechnen. 
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4. Entgelte für Ausrüstungsgegenstände: 
 


 
 
 
5. Entgelte für Reinigung: 


 
a) Normale Reinigung 


Grundsätzlich erfolgt die Reinigung der angemieteten Räumlichkeiten nach der Nutzung 
eigenverantwortlich durch den Mieter. Die erforderlichen Reinigungsmittel werden vom 
Kulturpunkt West zur Verfügung gestellt.  
 


b) Sonderreinigung 
Eine Sonderreinigung wird erforderlich, wenn Verunreinigungen durch die normale Reinigung 
nicht oder nur teilweise beseitigt worden sind.  


 


Entgelte 
Sonderreinigung 


Preisgruppen A und B 


Montag - Samstag 2 Std. pauschal:   50 €, zusätzlich Std.* je 25 € 


Sonntag 2 Std. pauschal: 100 €, zusätzlich Std.* je 50 €  


 
* Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand. 


 


  Preisgruppen A und B 


KLAVIER pro Nutzung 15 € 


TONTECHNIK pro Nutzung 20 € 


SONSTIGE 
TECHNISCHE 
GERÄTE pro Gerät und Nutzung 10 € 


GRILL pro Nutzung 10 € 








Anlage zur Miet- und Nutzungsordnung der Stadt Braunschweig für 
(das Gemeinschaftshaus Weststadt) den Kulturpunkt West 


Für die Überlassung von Räumen und Freiflächen sowie die Nutzung technischer Anlagen im 
(Gemeinschaftshaus Weststadt) Kulturpunkt West gelten ab 1. Januar 2002 folgende Entgelte und 
Bestimmungen: 


1. Preisgruppen


Nutzung A (in EURO) B (in EURO) 


Gruppenraum (ca. 25 Personen) 15,00 45,00 


Kleiner Saal (ca. 50 Personen) 25,00 75,00 


Großer Saal (ca. 120 Personen) 50,00 150,00 


Terrassennutzung ohne Küchennutzung 
Terrassennutzung mit Küchennutzung 


15,00 
25,00 


15,00 
25,00 


Pauschale für 
- Lichttechnik 
- Tontechnik 


15,00 
15,00 


15,00 
15,00 


Benutzung von technischen Geräten je 
Einzelgerät (Musikgeräte, Projektor, 
TV/Video usw.) 


10,00 10,00 


2. Zuschläge


Soweit keine andere Vereinbarung besteht, gelten die Entgeltsätze jeweils für eine Überlassung von bis 
zu vier Stunden in der Zeit vor 23.00 Uhr. Bei längerer Nutzung erhöht sich das Entgelt für jede neu 
angefangene Stunde um 10 %, nach 3.00 Uhr des nachfolgenden Tages um 30 % (Nachtzuschlag). Bei 
einer sich unmittelbar anschließenden Nutzung am gleichen bzw. nachfolgenden Tag wird ab 8.00 Uhr 
für jede weitere Stunde ein Zuschlag von 10 % erhoben. 


3. Preisgruppen


A Veranstaltungen von Organisationen, die gemeinnützige Zwecke verfolgen, Veranstaltungen von 
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, Seniorenveranstaltungen, Proben, Workshops und  
Aufführungen von Musik-/Theatergruppen in Eigenorganisation, soweit nicht die Höhe des 
Eintrittsentgelts einen kommerziellen Charakter der Veranstaltung vermuten lässt 


B alle sonstigen Veranstaltungen und privaten Feiern 


In besonderen Fällen kann für Nutzer, die in Preisgruppe A einzuordnen sind, das fällige 
Nutzungsentgelt auf Antrag ermäßigt oder erlassen werden. 


Braunschweig, den 28. Mai 2001 


Werner Steffens Dr. Udo Kuhlmann 
Oberbürgermeister Erster Stadtrat 


Anlage 2
(alte Entgeltordnung)





